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§ 24 EIRAG Voraussetzungen

EIRAG - Europadisches Rechtsanwaltsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2020

1. (1)Staatsangehorige der Mitgliedstaaten der Europadischen Union und der anderen Vertragsstaaten des
Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum sowie der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die einen
Ausbildungsnachweis erlangt haben, aus dem hervorgeht, dass der Inhaber Uber die beruflichen
Voraussetzungen verflgt, die fur den unmittelbaren Zugang zu einem in der Anlage zu diesem Bundesgesetz
angefuhrten Beruf erforderlich sind, sind auf Antrag in die Liste der Rechtsanwalte (8 1 Abs. 1 der
Rechtsanwaltsordnung) einzutragen, wenn sie mit Erfolg eine Eignungsprifung abgelegt haben.

2. (2)Ausbildungsnachweise im Sinn des Abs. 1 sind Diplome, Prifungszeugnisse oder sonstige
Befahigungsnachweise im Sinn der Richtlinie 2005/36/EG. Ein Ausbildungsnachweis auf Grund einer Ausbildung,
die nicht Gberwiegend in der Europdischen Union oder im Europaischen Wirtschaftsraum stattgefunden hat,
berechtigt zur Niederlassung im Sinn des Abs. 1, wenn der Inhaber einen in der Anlage zu diesem Bundesgesetz
angefuhrten Beruf tatsachlich und rechtmaRig mindestens drei Jahre ausgetbt hat und dies vom Mitgliedstaat
der Europaischen Union oder vom Vertragsstaat des Abkommens tber den Europaischen Wirtschaftsraum
bescheinigt wird, der den Ausbildungsnachweis ausgestellt oder anerkannt hat.

In Kraft seit 29.12.2007 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eirag/paragraf/1
file:///

	§ 24 EIRAG Voraussetzungen
	EIRAG - Europäisches Rechtsanwaltsgesetz


